
Vertasser kommt dabei ZU. Ergebnis, daß VOTLT Mödling beı Wiıen 9653 Halbleinen 165.—-,dem Landesrecht die iraglıchen Verbindungen kart. 30
NUur als „Eingeborenen-Ehen“‘, ber nıcht als
„gesetzlıche hen  6 anerkannt selen. Recht posı- Vorliegende Arbeit ist VO. Autor, der Jahre
t1V ist das Ergebnis 1mM Lichte des Kırchenrechts, als Missıonar unter den Kayapö-Indianern 1mM
das heißt, des VO  - der Kırche gehüteten Natur- Stromgebiet des AXıngu gelebt un! gearbeıtet

hat, als Handbuch für jene Missionare gedacht,rechtes. Hındernisse für dıe Anerkennung der dıe nach ıhm der abgeschiedenen WıiıldnisGültigkeit der betrefienden Verbindungen könn- se1ın Werk fortführen. Sorgfältig und Lebevollten die potentielle Polygamie se1ın, un der
solche Verbindungen stehen, SOWI1e die Zustän- werden alle jene lexte zusammengetragen, die
digkeıt des Staates f{ür dıie hen VO  e Ungetauften, Lukesch und seın Bruder mühselıg CT -

der hıer solche Verbindungen offensichtlich arbeiıtet haben Die interlineare eizung
g1bt dabe! eıiınen guten Eınblick dıe Sprache,irgendwie abwertet. Irotz beider Schwierig- ist ber uch eın Beweis für Lukeschs Eınfüh-keiten stellt fest, daß die Verbindungen der lungsvermögen ın dıe Mentalıtät der Indıianer,südafrıkanıschen Eıngeborenen nach Stammes-

sıtte grundsätzlich als wirklıiche un gültige denen das chriıstliıche Gedankengut Nur über den
hen Sınne des Kırchenrechtes verstanden Weg iner Umsetzung ın ıhre eıgene Denkart
werden können. begreiflich gemacht werden ann

Lukesch hat nıcht ULE Gebete und eine kurzeDas Werk wIrd iın seiınem eıl VOT allem dıe
Ethnologen interessieren. Vornehmlich ın seinem Fassung des Katechismus der Kayapo-

eıl spricht dıe Missıonare VO  - Südafriıka Sprache aufgenommen (dessen Vorbild ın welser
a iıhnen ıne Lösung 1n der Beurteilung Voraussicht brasılıiıanısch war), bringt ıne
der Eiıngeborenen-Ehen z bieten. Darüber VO) psychologischen Standpunkt sehr sorglältig

getroffene Auswahl VO':  - Geschichten derhınaus kann paradıgmatisch und rıchtung- Heılıgen Schrift, dıie auf ıne den Indianerngebend se1ın für analoge ıIn der übrıgen
Welt. hat seıne Lösung sauber und meister- verständlıche Weise nacherzählt. Doch geht
lıch beide Schwierigkeiten (potentielle OB: noch weıter : ın eın  K Paar Worten erklärt
Polygamıie un:! Staatsgesetze) herausgearbeitet. CI, auf welche Weise iıhre Häuptlinge Reden
Man darf die methodisch einwandi{reı heraus- halten und gıbt anschlıeßend seine Ansıchten

über die wirkungsvollste Art predigen wleder,gearbeıtete Lösung als gültig ansehen, wen1g- nıcht ohne S1C mıt eın paar Beıispielen derstens 1 Lichte der allgemein geltenden kırch-
lıchen KRechtsauffassung. 1 rotzdem möchte ıch Kayapö-Sprache iıllustrieren. Abgesehen VO!  -

meınen, daß Wıiıssenschaft und kırchliche Au- seinem Wert als Missıonshandbuch, waäaren Cche
torıtät noch einmal diese Rechtsauffassung einleıitenden Kapıitel für jeden einıgermaßen
revıdıeren DZW. präzıisıeren müßten. Liegt beı1- interessierten Europäer lesenswert: In wenıgen
spielsweise den dreı Dokumenten des Carl. 1125 und schliıchten Worten geben S1e  va eın  e sehr exaktes

ıld VOonmn der „Welt des Indıaners“‘, ines Natur-wirklıich ıne eindeutige Doktrin
grunde, wıe 111a  - allgemeın annımmt? Ferner menschen, der wWar weıt davon entiernt ıst, eın
ıst sıcher richtig, daß mıt einem Gesetzessystem, Engel se1ın, nichtsdestoweniger aber eın
das Polygamie und Ehescheidung zuläßt, nıcht harmonisches und sınnvolles Leben führt. Die
wesentlich dıe Ungültigkeit der einzelnen hen festigende Hand des Missionars kann hier vıel-

leicht manches Wertvolle erhalten, Sonsverbunden Ist, 401 eıner dıe Substanz über kurz der lang der Kontakt mıt den 1CcO-der Ehe stehenden Bedingung. ber müßte da, brasılianischen Gummisammlern zerstort hätte.Volksleben und Volksrecht weitgehend
1ns sınd, der einzelne sıch nıcht doch schon Auch der Völkerkundler und der Linguist werden
POSLE1LV ber solche Intentionen erheben, viel rauchbares diesem Werk finden. Ge-
Von der Präsumption der Ungültigkeit seıner lungene Bılder, Jeweıils über eiıne SanNnze deıte,
Ehe rel seın, und müßte 1m Hınblick auf verstärken den erfreulichen Eıindruck, den das

uch hervorruft. Ich persönlıch vermıiısseeine spätere Ehe 1n favorem fidei mıt einem eıne Kartenskizze des Stammesgebietes und deranderen Partner ıne solche Präsumption nıcht
direkt praesumpt1i0o Juris erklärt werden? Lage der Missionsstationen, und hätte eine
Und schließlich, bedürfte hinsichtlich der hen Bıitte den Autor ım Namen der Wiıssenschaft

un: vielleicht auch ın dem se1nes NachfolgersUngetaufter nıch uch das ganz andere Extrem beı den Kayapö: eın Vokabular, eventuell nıiıchteiner neuten Nachprüfung, nämlıch, ob die Deutsch-, sondern auch Portugiesisch-Verbindungen solcher Menschen, die praktisch Kayapö. Unsere Kenntnisse über die Indıaner-noch VOT Christus stehen, überhaupt Sanz
absolut unter dem Gesetz der Eınehe stehen ” sprachen sınd gering, daß INa  - das linguist1-

sche Materıal acdieses Buches nıcht ungenutztmeınen Artıikel „In favorem fidei®‘, lassen kann; wenıiıger, als sıch hıer
(1962), 193—-213.) große Stammesgruppen handelt un!' die Sprache

Duenas/Spanien 0SE) Funk nıcht schwıer1ig ıst.
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